
Antrag auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis der Stadt Neuss zur 

Wiederholungswahl des Integrationsausschusses am 30. Mai 2021

Stadtverwaltung 
- Wahlamt -
41456 Neuss

Hiermit beantrage ich gemäß § 27 Absatz 3 Satz 3 und 4 Gemeindeordnung NRW i.V.m. § 6 Absatz 1 
der Wahlverfahrensordnung für den Integrationsausschuss der Stadt Neuss die Aufnahme in das 
Neusser Wählerverzeichnis. 

Personalien (bitte nur in Druckschrift ausfüllen): 

Familienname, Vorname Geburtsdatum 

Anschrift 

Aufnahmegrund: 
Ich bin Deutsche*r. Ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit am ________________ (bitte Datum 
angeben) erworben 

         durch Einbürgerung (§ 6 Absatz 1 Buchstabe c) WahlverfO), 

         durch Geburt im Inland, als Kind ausländischer Eltern, wobei ein Elternteil seit mindestens acht   
         Jahren seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat und ein unbefristetes Aufenthaltsrecht 
         besitzt (§ 6 Absatz 1 Buchstabe d) WahlverfO), 

bin am Wahltag mindestens 16 Jahre alt und halte mich seit mindestens einem Jahr rechtmäßig in der 
Bundesrepublik Deutschland auf, habe meine Hauptwohnung seit mindestens dem 14. Mai 2021 in 
Neuss und bin daher wahlberechtigt. Vom Wahlrecht bin ich nicht ausgeschlossen. 

Als Nachweis füge ich bei: ____________________________________________________________ 

Der Antrag ist persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen. 

Der Antrag muss bis spätestens 18. Mai 2021 beim Wahlamt vorliegen. Spätere Anträge können 

nicht mehr berücksichtigt werden. 

Datum Unterschrift 

Wird vom Wahlamt ausgefüllt! 

Stimmbezirk und lfd. Nummer: 

(  ) Aufnahme ins Wählerverzeichnis ist erfolgt 

(  ) Wahlbenachrichtigung zugesandt 

Datum Unterschrift 


